
  

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT DEUTSCHLANDSBERG  

Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg 

 

 

 Anlagenreferat  
 

 

Bearb.: Josef Kogler 
Tel.: +43 (3462) 2606-212 
Fax: +43 (3462) 2606-550 
E-Mail: bhdl@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  BHDL-98232/2015-20   Deutschlandsberg, am 27.01.2026 

Ggst.: Sportclub Eibiswald, 8552 Eibiswald 350;  
Änderung der gastgewerblichen Betriebsanlage  
am Standort 8552 Eibiswald 350;  
Ansuchen um Erteilung der gewerbebehördlichen 
Genehmigung;  

 
 

8530 Deutschlandsberg ● Kirchengasse 12 
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar 

 https://datenschutz.stmk.gv.at ● UID ATU37001007 
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: IBAN AT722081506709020330 ● BIC STSPAT2G 

__ 

 

K u n d m a c h u n g  
 
Mit der Eingabe vom 26.01.2026 hat Herr Manuel Narath als Obmann des Sportclubs Eibiswald, 8552 
Eibiswald 350, um Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung für die Änderung der 
gastgewerblichen Betriebsanlage am Standort 8552 Eibiswald 350 angesucht. Nach einem Brandschaden 
ist die Errichtung bzw. der Betrieb einer neuen Kantine bzw. eines Ausschankgebäudes vorgesehen.  

Gemäß § 359 b GewO 1994 idgF ist über dieses Vorhaben das vereinfachte Genehmigungsverfahren 
durchzuführen, wobei eine örtliche Erhebung und mündliche Verhandlung für 

 

Dienstag, den 10.02.2026, um 08:30 Uhr 
anberaumt wird.  

 

Treffpunkt der Verhandlungsteilnehmer:  8552 Eibiswald 350 

Rechtsgrundlage: § 359 b Abs. 1 bis Abs. 5 GewO 1994 i.d.g.F.,  

 §§ 40-44 AVG 

Verhandlungsleiter:  Josef Kogler 

 

Eine Ausfertigung des Projektes liegt bis zum Tag vor der Verhandlung bei der Bezirkshauptmannschaft 
Deutschlandsberg, 1. Stock, Zimmer Nr. 10, während der Amtsstunden zur Einsicht auf. 

Nachbarn (§ 75 Abs. 2) haben eine auf die Frage, ob die Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens 
vorliegen, beschränkte Parteistellung. Sie können bis zur Augenscheinsverhandlung von ihrem 



 2 
Anhörungsrecht Gebrauch machen und bis dahin eine schriftliche Stellungnahme abgeben oder ihre 
Interessen anlässlich der mündlichen Verhandlung bekannt geben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Bezirkshauptfrau i.V. 

 
Josef Kogler 

(elektronisch gefertigt) 
 
 

   


